
Bereich der Aktivierung selbst, die Tage, Ww1e 1inNnan eıne (ze-
meinde Einsicht iın ihre robleme, ZU1 Überwindung VO  S

Gleichgültigkeit und Apathie, Z Mobilisierung er Kräfte,
ZUX sozlalen Integration, Z Bewältigung ihrer 1kK£te
und Z Kooperation bewegen kann. Diese Aufgaben der
Gemeinwesenarbeit® sind CS, 1n denen der hauptberufliche
Seelsorger immer einen Vorsprung VOT der (iemeinde en
wird und die durch eine rationale Analyse und Synthese ın
Zukunft erfolgreicher gelöst werden mussen.

Walter In den verschiedenen Ländern werden derzeit Überlegungen
Schaffelhofer einer Diözesanordnung angestellt. In Österreich

etaßt sich die Von der Österreichischen BischofskonferenzPlädoyer für 1ıne als ihr Beratungsorgan errichtete ‚„Pastoralkommission Oster-Diözesanordnung reichs“, ın Zusammenarbeit miıt der Katholis:  en Aktion, seit
ein1ger eıt miıt dieser rage DIie 1m Teil dieses BeitragesEinleitung vorgetragenen Vorschläge sind weitgehend Ergebnis dieser
Beratungen Dbzw. e1INes Arbeitskreises der Komm1ssı1on.
Unter Diözesanordnung verstehen WIL1T 1ne Grundordnung
für die Struktur und Leıtung einer Dıiözese, die Aussagen
ber die verschiedenen Organe innerhalb der Diözese, ber
die Einrichtungen mıiıt und ohne Entscheidungsgewalt und
über das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen (Pfarre,
Dekanat USW. ] und Organe macht. In diesem Beitrag wird
erdings auf Ausführungen ber die aIT-, Dekanats-
(Regional- und Vikariats-)]ebene SOWI1Ee auft theologische Er-
Örterungen Z Frage der Kollegialität 119 der Kirche VCI-
zichtet. Hier soll 11U!T die Rede davon se1IN, wWw1e ein Zusam-
menwirken und eine gegenseılt1ge Abgrenzung der verschie-
denen diözesanen Institutionen enkbar 1st, die teils älterer
erkunit Sind W1e die Domkapitel, teils Jüngerer eıt
eNIsStammen, WI1Ie Priesterräte und Pastoralräte.

Vom Konzil Das päpstliche Ausführungsdekret den Konzilsdekreten
gewünscht Christus OMINUS und Presbyterorum ordinis Sagt 1 Artikel

17 IIES empfiehlt sich, da{ß ber die Fragen, die den
Priesterrat und den Seelsorgerat und die Beziehungen dieser
beiden zueinander und anderen beratenden Körperschaf-
ten des Bischofts betreffen, die Ta geltenden Rechtes schon
bestehen, die Bischöte VOI em in der Bischofskonferenz
gemeinsame USsSSse fassen und für alle Diözesen des
Landes ähnlich lautende Richtlinien erlassen. DIie Bischöte
sollen auch darüber beraten, wWw1e alle Ratskollegien der D1ö-
Cs:e am passendsten miteinander koordiniert werden mittels

Vgl dazu ROSsSs, Gemeinwesenarbeit, Theorie, Prinzıpijen,
Praxı1s, Freiburg 1968



einer SCHAUCH Abgrenzung der Zuständigkeit durch wechsel-
seıtige Teilna der Mitglieder, durch gemeiınsame oder
unmittelbar aufeinanderfolgende i1tzungen un! andere
Arten und Weısen.
S 2: Inzwischen behalten die Ratskollegien des Bischois, die
kraftt geltenden Rechtes vorhanden sind, das Dom-
kapitel und der Verwaltungsrat und anderes ergleichen
ihre besondere Aufgabe und ihre eı1gene Zuständigkeit bis

einer Neuordnung.“
omDpetenz- Seit der Veröffentlichung dieses Dekretes sind bereits drei

re verstrichen. Priesterräte wurden inzwischen 1n fast enabgrenzung
Diözesen eingerichtet, die Zahl der Pastoralräte ist 1 Wach-
.  5 und machen sich da und dort bereits Anzeichen eiıner
gew1ssen Kompetenzverwirrung emerkbar, 7zumal die Bı-
Oife die jeweiligen äte durchaus icht 1L1U!1 unverbind-
ichen Ratschlägen heranziehen, sondern bereit sind, diesen
Ratschlägen auch tolgen. Wer 1st aber 1n welcher rage
kompetent? So klar en dies das Konzil ınd die Aus-
führungsbestimmungen durchaus icht dargelegt: J. Rat
Iragen 1n allem, w as die Seelsorge ertordert und dem Wohl
des Bıstums dient‘ heißt 1mM Dekret ber den Priesterrat,
„alles beraten, W as die Seelsorgsarbeit betrifit“ el 1m
Dekret ber den Seelsorgerat und „Unterstützung der apO-
stolischen Tätigkeit der Kirche 1mM Bereich der Evangelisie-
rIuns und eiligung . 44 (8 Dekret ber das Lalen-
apostolat 1n bezug auf den 4IenNnTAt. Nımmt iIna  a} diesen

sich schon csehr ähnlich lautenden Aufgabenbestimmun-
SCH noch hinzu, sich die Begriffe Pastoral und
Seelsorge 1n den etzten ahren stark gewandelt en un!
heute ernhneb5)l weıiıter verstanden werden als früher, 1sSt
das Verlangen nach einer zlaren Kompetenzabgrenzung Z7W1-
schen diesen Räten Ur verständlich. Erfolgt 1ne solche
Kompetenzklärung nicht, riskiert in  ; einerse1ts, da{fß
der Bischo{t LTrOtz Einholung verschiedener äte letztlich
selbständiger entscheiden INı als Je, überhaupt einer
Entscheidung kommen. Anderseits aber riskiert 11a

eine ständig steigende Verärgerung jener Ratsmitglieder, die
1ın iıhren temlen eine Lösung ernsthaift CrIWOSCH haben,
aber deren Rat eınes gegenteiligen Ratschlages eines
anderen Gremiums iıcht Z Zug gekommen 1St; SanNz
schweigen VON den „alten  41 aten wI1e Konsistorium und
Domkapitel, die immer och ihre Geltung aben, aber VO:  D

den Jüngeren Räten teils beiseite geschoben, teils bereits als
1 Absterben egriffen betrachtet werden.
iıne gewlsse Lichtung des aldes der verschiedenen di6-
GSaNGH Institutionen wurde allerdings da und dort bereits
begonnen. So hat etwa der Erzbischof VO  5 Wien, aTrdına
Ön1g, bereits miıt Wirkung VO 31 Oktober 1968 das Erz-
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bischöfliche Konsistorium mıiıt der egründung aufgehoben,
seinNe ufgaben nunmehr VO Priesterrat un!« anderen

Einri  tungen wahrgenommen würden.
Schließlich muß noch ein Hindernis für die Neuordnung
der diözesanen Funktionen berücksi  gt werden. DIie (Ge-
wichtigkeit der einzelnen Einrichtungen 1n den Diözesen
1st durchaus verschieden. Das Domkapitel iIimmt 1n der
einen DIiözese den zentralen e 1m Entscheidungsvorgang
tür den Bischof e1n, 1n einer anderen Diözese 1st CS auf das
absolute Mınımum der Rechte, die ihm durch den CX
Iurıs Canonici eingeräumt werden, beschränkt. Ahnlich VeOI-
hält 65 sich miıt dem Bis  OIl  en Konsistori1um, das 1n einer
DIiözese die wesentlichen Träger diözesaner Amter vereini1gt,
während 1n anderen 10zesen die Ernennung „KON-
sistorialrat‘‘ eine Auszeichnung für bestimmte Verdienste ist
In manchen DIiözesen sind die anoniker zugleich die TIräger
der diözesanen Amter, 1n anderen DIiözesen 1st das Regie-
IUN$SSOTISaN des Bischofs 1ne eigene Referentenkonterenz.
Diese diözesanen Eigenheiten werden ZwWal nıe beseitigt
werden, und CS ist auch sSinnvoll, auf diözesane Entwicklun-
SCH Rücksicht nehmen. Dennoch InNas CS vielleicht nNnutz-
lich se1IN, sich grundsätzlich und ohne ücksichtnahme auf
Besonderheiten überlegen, WwI1e 1ne DIözese 1n ihrer
Spitze strukturiert se1n könnte und welche Konsequenzen
sich aus einer Neuordnung ergeben.

Grundsätzliche Zunächst sollen ein1ıge grundsätzliche Bemerkungen für eine
Bemerkungen solche Diözesenanordnung gemacht werden. Be1 einer Neu-

ordnung der Diözese 1st zunächst eine klare Funktions-
bestimmung der einzelnen Einrichtungen vorzunehmen und
darauf achten, hinsichtlich Zuständigkeit und KONn-
trolle are Verhältnisse ges  anen werden. Ce1 annn
eiıne Kompetenzabgrenzung 7wischen gesetzgebender und
exekutiver GCewalt 1mM en Bereich N!  5 1n gleicher
Weıse w1e 1mM staatlichen Bereich verwirklicht werden; dies
i1st schon durch die besondere ellung des Bischots bedingt
Doch 1St prüten, W1e weılt 1ne solche Kompetenzabgren-
aUNns sachlich möglich und VOIl der Z71enz her 7zweck-
mäßig 1st. er aber ist eine geWI1SSeE rennung 7zwischen
richterli  er Funktion einerseıits und gesetzgebender und
Verwaltungsfunktion andererseits anzustreben. eılıters mu{
UrC| 1ne Entflechtung erreicht werden, da{fß Amter sich
nicht 1n eigener Sache Ontrolleren oder daß s1e. Be-

rufungsinstanzen eıgene Entscheidungen sind. Auch
dürten die Kontrollinstanzen ıcht VO  ; den Kontrollie-
renden abhängig se1IN. Einer der wesentlichsten Grundsätze
aber wird se1n, Sachiragen, die einem Tem1Uum Z

Entscheidung vorbehalten sind, nicht einem anderen (:re-



mM1ıum ebentalls ZULI Entscheidung vorgelegt werden, Was aber
iıcht hindert, da mehrere tTemı1en Der eine rage be:

und allenfalls eın Cutachten hiezu abgeben können.
Schließlich csollen dort, Kollegialorgane geschaffen WeCI-

den, die Entscheidungen auch wirklich gemeinschaftlich g.
trofien werden; andererseits sollen einzelbesetzte rgane
auch voll entscheidungsbefugt und verantwortlich sSCe1NH.

Konsequenzen AÄAus diesen Grundsätzen für 1ne Neuordnung könnten sich
für 1ne Neuordnung folgende Konsequenzen ergeben, wobei die ellung des

Bischoi{s als des obersten Gesetzgebers, Regierungsorgans und
Richters der 1Özese unberührt bleibt.

31 [ JDer Pastoralrat IBER oberste Kollegium der DÖöZzese, das den Bischof 1n der
Leıtung der Dıiözese mitverantwortlich unterstuützt, ist der
diözesane Pastoralrat. Er soll alles, W as die Seelsorgearbeit
betrifit, untersuchen, beraten und daraus praktische Folge-
IunNnschHh ableiten. Nun betrifit eben sehr vieles, nicht

fast alles, die Seelsorgearbeit einer Diözese
er wird aum eiıne rage geben, die VO: Pastoralrat
ausgeschlossen ist, se1 denn, der Bischof entzieht die ETrT-

Örterung einer rage ausdrücklich diesem TtTem1um. Der
Pastoralrat muß auch 1n jenen Fragen befaßt werden, die
vielleicht auf rund besonderer Umstände zunächst und aus-

ührlich 1m Priıesterra oder 1m Laienrat oder 1n einem ande-
CNn Fachorgan beraten wurden, für die jedoch Entscheidun-
SCH m1t pastoralen Auswirkungen erforderlich sind. In LO-
ralen Fragen genießt also einen sachlichen Vorrang VOI

anderen Einrichtungen. 1JDer Pastoralrat fällt demgemäß
ohl Entscheidungen 11 Hinblick auft die Gesetzgebungs-
tätigkeit des Bischois, als auch Entscheidungen, die grund-
sätzlichen Charakter tfür den Einsatz VO:  ; ersonen und
Mitteln 1n der 1özese en

Der Pastoralrat Hıer soll noch 1ne 7zusätzliche Überlegung Z Begründung
der hervorragenden ellung des diözesanen Pastoralratesals Synodalrat
angeführt werden. derzeit geltenden Kirchenrecht 1St das
1n erster Linıe ZUX eratung des Bischofs berufene, WCL auch
außerordentliche rgan der |0zese die Diözesansynode.
Nun hat sich sicher das Bild einer heutigen Synode CN-
ber der VO CX Iurıs anOon1C1 vorgesehenen usam-

mensetzung erheblich gewandelt. ME Synode 1st heute, wıe
die Beispiele Salzburg, Meißen, Hildesheim, Wıen

zeigen, eine echte Reprasentanz des gesamten Volkes ottes

einer |)ıözese bzw. e1nes Landes. DIie Synode owohl
Beschlüsse miıt Gesetzescharakter, die dem Bischof ZUTI Be-

stät1gung vorgelegt werden, als auch wichtige Einzelentschei-
dungen. DIe Diözesansynode tagt jedoch ıcht 1n erma-

NCNZ, 91@e T 1UI Z.Uu bestimmten Zeıiten Der

diözesane Pastoralrat xönnte NUuUL als Synodalrat die ar



eNt tagende Synode darstellen und ihre Funktionen weiter-
tühren Er stellt damit en qualifiziertes Beratungsorgan dar,
dem alle wichtigen Fragen, die der Synode obliegen, wäh-
rend der Zeit, 1ın der die Synode icht Cagt, übertragen Sind.
Die Synode wWa. 1: \wenigstens einem eil) 205 ihrer
Mitte 1m Einvernehmen mıiıt dem Bischof und nNnier Be-
rücksichtigung der verschiedenen Gesichtspunkte w1e
Vertretung der wichtigsten Amter und Institutionen der
Diözese, Vertretung der Priester, der Lajen, Berücksichtigung
regionaler Gesichtspunkte USW. eitere Mitglieder werden
erInNannt und elegiert.

Der Priesterrat Der Priesterrat und der Laienrat Sind teils Standesvertretungs-
un! der OISaNC, teils Fachorgane für einen bestimmten Bereich des
Lajljenrat irchlichen Dienstes. Grundsätzlich können auch diese ate

alle kirchlichen Belange 1n ihre Beratungen einbeziehen.
Be1 Entscheidungen 1n pastoralen Fragen en S1e jedo
den sachlichen Vorrang des Pastoralrates, 1n dem S1e auch
repräsentiert Sind, beachten
Der Priesterrat 1st prımär für die Fragen des priesterlichen
Dienstes und Lebens SOWI1Ee für die Fragen der kirchliche
Dienste 1mM allgemeinen, deren Ausfaltung durch die E1n-
führung des ständigen Diakonates erst einen nfang g-
NOMMIMIMNMEN hat, zuständig.
Der Laienrat 1st für alle Fragen des christlichen Weltdienstes
pPrimär zuständig, SOWI1e für die gemeınsamen Planungen
und Aktivitäten der verschiedenen Urganisationen und Ver-
bände des Laienapostolates.

eıitere Beratungs- eitere derzeit bestehende oder chaffende diözesane
gremien Beratungsgremien, Wie die diözesane Liturgiekommis-

S10N, die Verkündigungskommission, die Kommission für
irchenmusik oder der Diözesankunstrat d., sollen die
ellung VO:  5 Fachausschüssen des diözesanen Pastoralrates
erhalten. Diese Kommissionen bzw. Fachausschüsse sind
nächst ‚WaT dem Pastoralrat zugeordnet, s1e sollen aber auch
VO  5 den diözesanen Amtern VOT wichtigen Entscheidungen
ber Fragen, für die diese Kommissionen zuständig sind,
gehört werden.

Die diözesanen Die diözesanen Amter, der Spitze das Ordinariat unter
Amter der Leitung des Generalvikars, die Finanzkammer

Eingliederung der Rechtsabteilung, das Bauamt, das chul-
am(t, Carıtas, das Seelsorgeamt und andere, die bisher IEMBÖG
dem Bischot zugeordnet a  J sollen sich iın ihrer Tätigkeit
un 1n ihren Planungen ebenfalls auftf den Pastoralrat und
seine Beratungen hın ausrichten. Dabei annn dem Seelsorge-
am  e ‚Pastoralamt) sowochl die Funktion eiInes Sekretariates
des Pastoralrates Z Vorbereitung und Ausführung seiner
Beschlüsse als auch eines eigenstäiändigen diözesanen Amtes
74A506 Dienstleistung 1n allen pastoralen Fragen zukommen.



3.5 Der Diözesan- Die Finanzverwaltung der Diözese liegt bei der bischöflichen
kirchenrat Finanzkammer; ein ZEWI1SSES Kontroillrecht, sSOoOwe1lt die Eın-

nahmen aus dem Kirchenbeitrag betrifft, kommt dem DIiöze-
sankirchenrat heute schon c andere Kontrollrechte liegen
beim Administrationsrat und e1m Domkanpitel. Es ware
wünschenswert, alle Ompetenzen betreftend Budgetbeschluß
und Budgetkontrolle dem Diözesankirchenrat übertragen
un den Diözesankirchenrat 1n entsprechender Weıise dem
Pastoralrat zuzuordnen.

3.6 Die Katholische DIie atholische Aktion wird weiterhin Führungsstelle für die
Aktion diözesanen Aktivitäten ihrer Müitarbeiter se1n. emäfßß Artı-

kel des Konzilsdekretes ber das Laienapostolat handelt
die Katholische Aktion der höheren Leitung des Bı1ı-
schofs, nbeschade der verantwortlichen Führung ihrer
ständigen alkalen UOrgane. Soweit die Katholische Aktion
Aufgaben erfüllt, die für die Üiözese pastorale Bedeu-
C(ung aben, mMUu: S1e das Einvernehmen mı1t dem Pastoralrat
pflegen. Schließlich wird S1e aligemein 1n den Fragen des
Weltdienstes der Christen, VOTI em alenrat, aber auch
durch ihre Vertreter 1m Pastoralrat ıne stellvertretende
Funktion für das Apostolat der Lalen ertüllen

377 Die Geri:  tsbarkeit Was die Gerichtsbarkeit betrifft, WAal bisher die Recht-
sprechung auf diözesaner Ebene bereits eın gesonderter Be-
reich. Es wird sich allerdings nach Einrichtung der Pfarr-
gemeinderäte die Notwendigkeit ergeben, ZUT Überprüfung
VO  - Entscheidungen, die auf .TUN! der einschlägigen
Bestimmungen 1n den Statuten für den Pfarrgemeinderat
Einspruch Trhoben wurde z Aussetzungsrecht des Ptar-
rers), eine eigene Schlichtungsstelle einzurichten.

3.8 Das Domkapitel Es bleibt die Frage nach der künftigen Funktion des UDom-
kapitels. In manchen Diskussionen wird mıit dem Hınvwels
auf die Neuverteilung der ompetenzen un: die Verlage-
IUn der Gewichte die uflösung der Domkapitel verlangt.
Es bietet sich jedoch durchaus ine wesentliche Funktion
1mM üniftigen Konzept d. die VO.: Domkapitel rtüllt WCI -

den könnte.
Das Domkapitel könnte gleichsam e1n ena SeIN, dem welse
Männer der Kirche angehören, die bisher vielleicht 1n wich-
igen Funktionen ätıg un! un ihre person-
ıchen Ertahrungen dem Bischoft ZUTI Verfügung tellen IdIie
Funktion eines solchen Domkanpitels 1st die eines Altesten-
rates

[ dieses bruchstückhafte und erst 1n Ansätzen vorhandene
Konzept für eine Neuordnung versteht sich als nregung
Z Diskussion und 11 für die Erörterung dieser rage 1n
den Synoden und auf der ene der Bischotskonierenz einen
Ileinen Belitrag eisten.


